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Am Nordwestrand des Ortsteils Groß Reken der Gemeinde Reken soll mit dem Bebauungslan 
BGR 29 eine neue Siedlungsbebauung geplant werden. Hierfür wurde die Prüfung der arten-
schutzrechtlichen Belange in der 1. Stufe beauftragt. 

Die Gemeinde Reken beabsichtigt, die im folgenden Lageplan eingetragene Fläche mit einer 
Größe von ca. 7,8 ha abschnittsweise für Wohnbauzwecke zu entwickeln.  

Das Gebiet besteht zurzeit aus Offenland, das segmentförmig zwischen bereits bestehender Sied-
lungsbebauung liegt. 
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Im LANUV-Kataster liegen Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Arten vor (S+P 2009: 
Froelich & Sporbeck (2009): Faunistische Untersuchungen zum Neubau der K11 "Entlastungs-
straße Reken" ; unv. Gutachten, Kreis Borken).  

Weitere Hinweise auf Schutzgebiete oder schützenswerte Biotope sind im LANUV-Kataster 
nicht vorhanden.  

Der Offenlandcharakter der Planfläche mit intensiver Acker- und Grünlandwirtschaft, Höfen, 
Gärten und Gehölzreihen und –parzellen setzt sich jenseits der Bebauung Groß Reken nach Wes-
ten, Norden und Süden fort. In der angrenzenden Bebauung finden sich einige Obstgärten, bzw. 
Obstwiesen, oder-weiden.  

Abfrage des Datenbestands planungsrelevanter Arten der LANUV NRW (Stand: 02.02.2015)  

Die Abfrage der planungsrelevanten Arten wurde im 3. Quadranten des Messtischblattes „4108 
„Reken“ durchgeführt. Für die Bewertung des Erhaltungszustandes liegt die Planfläche im atlan-
tischen Bereich.  

Auf dem Server des LANUV NRW wurden als Biotope angegeben:  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Büsche, Hecken  

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen  

• Säume, Hochstaudenfluren  

• Gebäude  

• Äcker  

• Fettweiden, -wiesen  

Die Abfrage findet auf der Grundlage des zurzeit auf dem Server des LANUV NRW angebote-
nen Datenpools statt.  

Zusätzlich wurden die bei der o. a. Kartierung durch das Büro Froelich & Sporbeck (2009) in 
einem bis ins Plangebiet reichenden Großraum gefundenen planungsrelevanten Vogel- und Fle-
dermausarten aufgelistet.  

Ohne weiterführende Kartierung der Fledermaus- und Vogelarten (Brut- und Rastvölgel) des 
Plangebiets und der angrenzenden Offenlandfläche (300 m-Zone) und eine Art-für-Art-
Betrachtung kann eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes für Fledermausarten und eine 
größere Anzahl von Offenlandarten der Avifauna durch die Planung nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden. 
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Äcker  

  

Ackerland im Norden (oben links), Westen (oben rechts und mitte links) und Süden (mitte 
rechts) des Plangebietes. 

  

  

Ackerflächen im Nordwesten (unten links) und Westen (unten rechts) angrenzend an das Plan-
gebiet.  
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Fettweiden, -wiesen  

  

Intensivgrünland im Osten (oben links) und in der Mitte (oben rechts) des Plangebietes 

Fettweiden, -wiesen; Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen; Kleingehölze, Alleen,  
Bäume, Gebüsche, Hecken  

  

  

Hausnahe Obstgärten/-wiesen und -weiden im Osten (mitte links), Westen (mitte rechts), Süd-
westen (unten links) und Südosten (unten rechts) angrenzend an das Plangebiet. 
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Gebäude; Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen; Kleingehölze, Alleen, Bäume,  
Gebüsche, Hecken  

  

  

Siedlungsbebauung mit Gärten und Einzelgehölzen im Norden (oben links), Süden (oben rechts) 
und Westen (unten links und rechts) an das Plangebiet angrenzend  
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Da im ASP-Protokoll A in Stufe I eine Auslösung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bei 
Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden kann, ist 
eine Durchführung der Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II notwendig.  

Hierfür ist eine Kartierung der Fledermäuse sowie der Brutvögel und Rastvögel erforderlich, um 
nur eine Betrachtung des tatsächlich vorhandenen Artenspektrums durchführen zu müssen. 

Die Kartierung sollte sich auch auf die außerhalb der vorhandenen Bebauung angrenzenden Of-
fenlandflächen in angemessenem Umfang (300 m-Zone) erstrecken. 

Alternativ müssten in der Stufe II für ein „worst-case-Szenario“ entsprechende Schutzmaßnah-
men für alle potenziell vorhandenen Arten (der Stufe I) geplant werden, um die Betroffenheit im 
Erhaltungszustand abzuwenden. 

 

 

 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich  
      durch die Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern  
      bzw. wird die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert.  
      Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
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